
Bezeichnung für 
Tage 

Menge Einzelpreis 
Netto 

Nettobetrag 
EUR 

Umsatzsteuer Bruttobetrag 
EUR % EUR 

Zeitraum: 01.01.2023 bis 31.12.2023 
Schmutzwasser-Verbrauch 365 218 m³ 2,82 

EUR / m³ 
614,76   

Gartenwasserabzug 365 26 m³ -2,82 
EUR / m³ 

-73,32   

Schmutzwasser-Grundgebühr 84,00 EUR * 365 Tag(e) /365 Tage 84,00   

 625,44 0,00 625,44 
 

 
 
 
 
 

Wasserverband Nord - Wanderuper Weg 23 - 24988 Oeversee Bitte stets angeben 
Kundennummer: 123456-78910 
Datum: 02.01.2024 

Herrn 
Max Mustermann 
Musterstr. 1 
12345 Musterort  

Besch.-Nr.: 01-ARV-2023-XXXXX 

 
 
Gebührenbescheid für die Abwasserbeseitigung 
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. 

 

Verbrauchsstelle: 
 

Max Mustermann 
D 12345 Musterort, Musterstr. 1 

 
Für den o.g. Zeitraum werden folgende Gebühren festgesetzt: 

 
 

Schmutzwasser 
Zählernummer: 

 
W 77677820 

 
Messart: 

 
Kubikmeter Wasser 

Zählerstand am: 31.12.2022 390 m³  
Zählerstand am: 
Differenz: 

31.12.2023 608 m³ 
218 m³ 

Ablesekennzeichen: "Hochrechnung System"  
218 m³ 

Zählernummer: 
Zählerstand am: 

W GZ64330208 
31.12.2022 

 
73 m³ 

Messart:   Kubikmeter Wasser Abzug  

Zählerstand am: 
Differenz: 

31.12.2023 99 m³ 
26 m³ 

Ablesekennzeichen: "Hochrechnung System"  
26 m³ 

Gesamtverbrauch aktuelle Abrechnung: 218 m³ 
Ablesung(en) vor Hochrechnung: 
Die Abrechnung wurde auf der Grundlage folgender Zählerstände erstellt: 
Zählernummer: W 77677820 Zählerstand: 575 m³ 
Ablesedatum: 06.11.2023 Ablesekennzeichen: "Fernablesung" 
Zählernummer: W GZ64330208 Zählerstand: 99 m³ 
Ablesedatum: 30.11.2023 Ablesekennzeichen: "Ablesung Kunde" 
Der Verbrauch zum 31.12. wurde maschinell hochgerechnet. 
Verbrauch 

 
letzte Abrechnung aktuelle Abrechnung 

Wasserzähler 
Gartenwasserzähler 

150 
46 

218 
26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beträge: 
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Wasserverband Nord
Markierung 17
Hier finden Sie Ihre Zählernummer. Diese besteht aus einer Ziffernfolge, die auch direkt auf Ihrem jeweiligen Zähler zu finden ist.

Wasserverband Nord
Markierung 18
Dies ist Ihr Zählerstand zum Abrechnungsstichtag. Dieser kann von Ihrem abgelesenen Zählerstand abweichen, da der Zählerstand vom Ablese- bis zum Abrechnungsstichtag (31.12.) gemäß Ihrem Verbrauchsverhalten hochgerechnet wird.

Wasserverband Nord
Markierung 19
Hier finden Sie ggf. die Zählernummer Ihres Gartenwasserzählers. Diese besteht aus einer Ziffernfolge, die auch direkt auf Ihrem jeweiligen Zähler zu finden ist.

Wasserverband Nord
Markierung 20
Dies ist ggf. der Zählerstand Ihres Gartenwasserzählers zum Abrechnungsstichtag.

Wasserverband Nord
Markierung 21
Hier finden Sie die Gegenüberstellung Ihres Verbrauches des aktuellen und letzten Abrechnungszeitraums.

Wasserverband Nord
Markierung 22
Hier wird Ihre nach dem Frischwassermaßstab gemessene Schmutzwassermenge in m³ mit dem jeweils gültigen Gebührensatz angegeben.

Wasserverband Nord
Markierung 23
Der über den Gartenwasserzähler gemessene Wasserverbrauch wird von Ihrer Schmutzwassermenge in m³ mit dem jeweils gültigen Gebührensatz in Abzug gebracht.

Wasserverband Nord
Markierung 24
Die jeweilige Jahres-Grundgebühr für die Schmutzwasserentsorgung. Die Höhe der Grundgebühr ist abhängig von der verbauten Zählergröße.

Wasserverband Nord
Markierung 25
Die für die Beseitigung des Schmutzwassers im Veranlagungszeitraum insgesamt angefallenen Schmutzwassergebühren.



Bezeichnung für 
Tage 

Menge Einzelpreis 
Netto 

Nettobetrag 
EUR 

Umsatzsteuer Bruttobetrag 
EUR % EUR 

Zeitraum: 01.01.2023 bis 31.12.2023 
Flächenberechnung 30 Einh * 1,76 EUR / Einh * 365 Tag(e) 

/ 365 Tage 
52,80   

Niederschlagswasser Grundgebühr 12,00 EUR * 365 Tag(e) /365 Tage 12,00   

 64,80  64,80 
 

Niederschlagswasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beträge: 
 

Zukünftige Zahlungen 
 

Versorgungsverhältnis Netto EUR USt. % USt. EUR Brutto EUR 
Schmutzwasser 
Niederschlagswasser 

117,00 
13,00 

 0,00 
0,00 

117,00 
13,00 

Gesamt 130,00 0,00 130,00 
 

Fällig am: 
 
01.03.2024, 02.05.2024, 01.07.2024, 02.09.2024, 01.11.2024 

 
Rechtsgrundlage 

 
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Abwassergebühren und Abschläge ist die Abwassersatzung des WV Nord in Verbindung mit 
der Beitrags- und Gebührensatzung des WV Nord. 

 
Hinweise zur Abwasserentsorgung 

 
Abschlagsbeträge Die Abschlagsbeträge sind auf der Basis des berechneten Jahresverbrauchs ermittelt. 

 
Absetzungszähler                Wassermengen, welche nicht in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet werden, können mittels eines gültig 

geeichten und vom Wasserverband Nord anerkannten privaten Zwischenzählers erfasst werden und auf 
Antrag zu einer Verringerung der Schmutzwassergebühr führen. Weitere Informationen hierzu finden Sie 
unter www.wv-nord.de 

 
Eichgültigkeit Die Eichgültigkeit von Kaltwasserzählern beträgt gem. Eichgültigkeitsverordnung max. 6 Jahre. 

Volumennachweise, insbesondere von Absetzungszählern, werden nach Ablauf der Eichgültigkeit 
nicht mehr anerkannt. 

 
 

Gebührensätze Auf unserer Internetseite können Sie die Höhe der aktuellen Schmutz- bzw. Niederschlagswassergebühr 
und ihre aktuelle Entwicklung jederzeit abrufen. 
Gern können Sie uns im Internet unter www.wv-nord.de besuchen oder uns auch eine E-Mail an die 
Adresse abrechnung@wv-nord.de senden. 

 
Störungsannahme Bei einer Betriebsstörung der Entwässerung erhalten Sie Hilfe über unsere zentrale Störungsannahme. 

Sie erreichen uns 24 Stunden täglich unter: 04638 - 89 55 0. 
 
 

Umweltschutz Bitte beachten Sie: Arzneimittel. Chemikalien, Farben und Altöle vergiften das Abwasser und gehören 
nicht in den Ausguss oder in die Toilette. Entsorgen Sie diese Stoffe in den Recyclinghöfen. 
Hygieneartikel verstopfen die Abwasserleitungen. Nutzen Sie Ihre Hausmülltonne für diese Abfälle. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid über die Abwassergebühr können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Wasserverband Nord, Wanderuper Weg 23, 24988 Oeversee Widerspruch einlegen. 

 
Hinweis: 
Der Widerspruch hat gem. § 80 (2) der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung. Die festgesetzten Beträge sind 
zunächst trotz des Widerspruchs termingerecht zu zahlen, soweit sie nicht gestundet oder auf Antrag von der Vollziehung durch den 
Wasserverband Nord ausgesetzt sind. 
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Wasserverband Nord
Markierung 26
Die für die Beseitigung des Niederschlagswassers im Veranlagungszeitraum insgesamt angefallenen Niederschlagswassergebühren.

Wasserverband Nord
Markierung 27
Hier finden Sie ggf. Gebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers. 

Wasserverband Nord
Markierung 28
Hier finden Sie die Rechtgrundlage, die für die Erhebung der Abwassergebühren herangezogen wird.

Wasserverband Nord
Markierung 29
Hier finden Sie die Rechtsbehelfsbelehrung, der Sie entnehmen können, an wen und innerhalb welcher Frist Sie ggf. einen Widerspruch gegen Ihren Gebührenbescheid einlegen können.




